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Bewerbungsbedingungen  
für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (BWB) 

Stand: 01.01.2025 

Vorbemerkungen 
Erreicht oder überschreitet der geschätzte Auftragswert den EU-Schwellenwert, erfolgt das Verfahren zur 
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen nach dem Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) vom 17.02.2016 (BGBl. I S. 203) sowie nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Vergabeverordnung – VgV) vom 12.04.2016 (BGBl. I, S. 624) in aktueller Fassung. 

Unterschreitet der geschätzte Auftragswert den EU-Schwellenwert, richtet sich das Vergabeverfahren nach der 
Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellen-
werte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) vom 02.02.2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in aktueller Fassung. 

Unterschreitet der geschätzte Auftragswert 100.000 Euro, richtet sich das Vergabeverfahren nach der UVgO in 
aktueller Fassung sowie den hierzu erlassenen Erleichterungen in Ziffer I.5 der Hamburgischen Vergaberichtlinie 
(HmbVgRL). 

In jedem Fall hat ein Teilnehmer (Bewerber oder Bieter) die landesrechtlichen Vorgaben im Hamburgischen 
Vergabegesetz (HmbVgG) vom 13.02.2006 (HmbGVBl. S. 57) in aktueller Fassung zu beachten. 

Diese Bewerbungsbedingungen gelten für die Abgabe von Angeboten über Liefer- und Dienstleistungen, soweit 
die vorgenannten Regelungsregime keine abweichende Regelung treffen. Sie gelten für die Abgabe von Teilnah-
meanträgen entsprechend. 

1. Vergabeunterlagen 
1.1 Die Vergabeunterlagen dienen der Erstellung eines Angebotes für die öffentliche Auftraggeberin. Ihre Ver-

wendung für andere Zwecke bedarf der Zustimmung der Auftraggeberin. Soweit die Vergabeunterlagen 
nicht frei im Internet verfügbar sind, ist ihr Inhalt vertraulich zu behandeln. Der Teilnehmer hat über die ihm 
während des Vergabeverfahrens bekanntgewordenen dienstlichen Angelegenheiten stets – auch nach Be-
endigung der Angebotsphase – Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu seine mit der Angebotser-
stellung befassten Mitarbeiter sowie etwaige Unterauftragnehmer und Lieferanten zu verpflichten. 

1.2 Der Bieter ist für die Verwendung der jeweils aktuellen Fassung der Vergabeunterlagen selbst verantwort-
lich. Er hat die Vergabeunterlagen nach Erhalt auf Vollständigkeit und Klarheit zu prüfen. Enthalten sie 
nach seiner Auffassung Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, hat er die Vergabestelle unverzüg-
lich vor Abgabe des Teilnahmeantrags bzw. Angebots in Textform darauf hinzuweisen. Andernfalls gehen 
etwaige Nachteile zu seinen Lasten. Änderungen der Vergabeunterlagen durch die Auftraggeberin wäh-
rend der Angebotsfrist werden von der Auftraggeberin unverzüglich angezeigt.  

1.3 Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertrags- oder Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden nicht Vertragsbestandteil. Änderungen oder Ergänzungen der Vergabeunterlagen können zum An-
gebotsausschluss führen. 

2. Schutz des Wettbewerbs 
2.1. Angebote von Teilnehmern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-

gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen (vgl. § 124 GWB). Zur Bekämpfung 
von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Teilnehmer auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und 
auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

2.2. Die Auftraggeberin führt vor der Erteilung des Zuschlags in einem Vergabeverfahren mit einem geschätzten 
Auftragswert ab 30.000 Euro (ohne USt.) regelhaft eine Abfrage beim bundesweiten Wettbewerbsregister 
durch zu demjenigen Bieter, der den Auftrag erhalten soll. Die Abfrage erfolgt bei Bietergemeinschaften für 
jedes Mitgliedsunternehmen. Die Teilnehmer müssen die für die Registerabfrage erforderlichen Angaben 
auf dem Vordruck Eignung machen und die betroffenen Personen über die Weitergabe der Daten an die 
Auftraggeberin informieren (vgl. Vordruck DSGVO-Information); andernfalls kann kein Zuschlag erteilt wer-
den. 

3. Angebote 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Der Bieter ist für 
seine Angebotsabgabe auf Grundlage der jeweils aktuellen Vergabeunterlagen verantwortlich.  
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Die Vergabestelle darf vom Teilnehmer eine Registrierung mit seinen elektronischen Zugangsdaten ver-
langen. Bei Nutzung eines elektronischen Vergabemanagementsystems muss der Teilnehmer die Aktuali-
tät seiner verwendeten Software sicherstellen. 

Soweit die Vordrucke zu wenig Platz bieten, kann der Teilnehmer seine Angaben in einer Anlage machen. 
Die Anlage ist eindeutig als zum Angebot gehörig zu kennzeichnen und muss zweifelsfrei einer Ordnungs-
nummer des jeweiligen Vordrucks zugeordnet sein; etwaige Zweifel gehen zu Lasten des Teilnehmers.  

3.3 Soweit eine Besichtigung gefordert wird, hat der Teilnehmer vor Angebotsabgabe die örtlichen Gegeben-
heiten in Absprache mit dem jeweiligen Ansprechpartner der Auftraggeberin in Augenschein zu nehmen. 
Die ausgefüllte und von der Auftraggeberin unterschriebene Besichtigungsbestätigung ist dem Angebot 
beizufügen. 

3.4 Das Angebot ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist in der von der Auftraggeberin vorgegebenen Form ein-
zureichen. Ein nicht form- oder fristgerechtes Angebot wird ausgeschlossen.  

3.5 Alle Unterlagen, die die Vergabestelle vor oder nach der Angebotsabgabe von dem Bieter verlangt, sind 
zu dem vorgegebenen Zeitpunkt einzureichen. 

3.6 Ein Angebot muss die Preise und alle geforderten Erklärungen, Angaben und Nachweise enthalten.  

Unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden; Gleiches gilt für Angebote, zu denen geforderte 
Proben und Muster nicht oder nicht bedingungsgemäß zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eingereicht wer-
den. 

3.7 Geforderte Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. Sie dürfen nicht mit 
Namen/Firma oder anderer Kennzeichnung des Bieters versehen sein. Für ihre Auszeichnung sind aus-
schließlich die den Vergabeunterlagen beigefügten Musterzettel zu verwenden. Für Muster und Proben 
wird keine Vergütung gewährt, sofern nicht die Vergabeunterlagen ausdrücklich etwas anderes erklären. 
Ein Bieter kann seine nicht gewählten Muster und Proben innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ablauf der 
Bindefrist auf eigene Kosten zurückfordern, sofern sie bei der Angebotsprüfung nicht verbraucht wurden 
und ihr Stückwert 10 Euro übersteigt; danach werden die Muster und Proben entsorgt.  

3.8 Alle Preise sind in Euro, mit höchstens sechs Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Dem 
Preis ist der Umsatzsteuerbetrag im Angebot unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes hinzuzu-
fügen. 

3.9 Jeder Bieter darf im Vergabeverfahren mehrere Hauptangebote einreichen, wenn dies nicht von der Verga-
bestelle in ihrer Ausschreibung ausgeschlossen wurde. Ein weiteres Hauptangebot wird jedoch nur zuge-
lassen, wenn es sich zu dem/den anderen Hauptangeboten nicht nur allein im Preis unterscheidet. 

3.10 Jeder Bieter darf auch ggf. zugelassene Nebenangebote (Nr. 4) einreichen. Will ein Unterauftragnehmer 
bei mehreren Bietern tätig werden, ist von ihm und den jeweiligen Bietern mit dem Angebot darzulegen, 
dass eine Wettbewerbsbeeinträchtigung oder -verfälschung ausgeschlossen ist; etwaige Zweifel gehen zu 
Lasten der Bieter. 

3.11 Ist eine Losvergabe vorgesehen, kann der Bieter nach den Festlegungen der Vergabestelle ein Angebot 
für sämtliche oder einzelne Lose abgeben. 

3.12 Soweit die Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen, werden für die Ausarbeitung 
des Angebots keine Kosten erstattet. 

4. Nebenangebote 
4.1 Sind Nebenangebote zugelassen, muss der Bieter sein Nebenangebot deutlich als solches kennzeichnen 

und mit der Angebotsabgabe nachweisen, dass es die formalen Einreichungsvoraussetzungen und die 
geforderten Mindestanforderungen erfüllt. 

4.2 Sofern sich aus den Vergabeunterlagen nichts anderes ergibt, sind Nebenangebote, die in technischer 
Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, auch ohne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen 
sowie andere Nebenangebote (z.B. über Zahlungsbedingungen, Gleitklauseln) nur in Verbindung mit ei-
nem Hauptangebot zugelassen. 

4.3 Der Bieter hat die im Nebenangebot enthaltenen Leistungen (insbesondere die Abweichung des Neben-
angebots vom Hauptangebot) eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungs-
verzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die 
zu einer einwandfreien Leistungsausführung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, 
deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben 
über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (än-
dern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzuglie-
dern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 
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4.5 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.4 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlos-
sen. 

5. Unteraufträge 
Beabsichtigt der Bieter eine Ausführung von Teilen der Leistung durch Unterauftragnehmer (Nachunter-
nehmer), sind Art und Umfang dieser Leistungen im Angebot anzugeben und die vorgesehenen Unterauf-
tragnehmer zu benennen. Die Vorgaben des § 26 UVgO bzw. § 36 VgV sowie die landesrechtlichen Best-
immungen (insbesondere die §§ 3, 3a, 5, 7 und 10 HmbVgG) sind zu beachten. 

6. Bietergemeinschaften 
6.1 Bietergemeinschaften sind nur zulässig, wenn sie keine wettbewerbsbeschränkende Wirkung im Sinne des 

§ 1 GWB haben. Dies ist insbesondere bei horizontalen Bietergemeinschaften (Gemeinschaft von Bietern 
aus derselben Branche) gesondert zu prüfen. 

6.2 Es ist unzulässig, für die ausgeschriebene Leistung ein eigenes Angebot abzugeben und sich zugleich als 
Mitglied einer Bietergemeinschaft oder vergleichbar am Wettbewerb beteiligen (sog. Mehrfachbeteiligung). 

6.3 Bietergemeinschaften haben zusammen mit ihrem Angebot die von allen Mitgliedern unterschriebenen Er-
klärungen im Vordruck Bietergemeinschaft abzugeben. 

6.4 Die Erklärungen im Vordruck Bietergemeinschaft sind durch nachprüfbare Angaben und Unterlagen glaub-
haft zu machen. Dabei sind insbesondere die Gründe für die Bildung der Bietergemeinschaft darzulegen. 

7. Eignung 
7.1 Der Teilnehmer (auch als Bietergemeinschaft) muss zum vorläufigen Nachweis seiner Eignung bei allen 

Verfahren zur Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die im Vordruck Eignung enthaltene Eigenerklä-
rung über das Vorliegen der Eignungsanforderungen und Ausführungsbedingungen sowie das Nichtvorlie-
gen von Ausschlussgründen in rechtswirksam unterschriebener Form (bei der Angebotsabgabe in elektro-
nischer Form über die E-Vergabe oder via E-Mail genügt der Name der handelnden Person) übermitteln.  

Die Einreichung erfolgt mit dem Teilnahmeantrag (bei Verfahren mit Teilnahmewettbewerb) oder mit dem 
Angebot (bei Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb). Bei einem Auftragswert von unter 100.000 Euro kann 
die Vergabestelle vorläufig auf die Einreichung des Vordrucks Eignung verzichten, behält sich jedoch des-
sen nachträgliche Anforderung vor. 

7.2 Die im Vordruck Eignung geforderten Nachweise, Angaben und Unterlagen sind zu dem von der Vergabe-
stelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. 

Dies gilt auf gesondertes Verlangen auch für Nachweise, Angaben und Unterlagen über Nachunternehmer. 

Bei Nutzung eines Präqualifizierungsverfahrens gelten die Vorgaben im Vordruck Eignung.  

7.3 Teilnehmer, die den Nummern 7.1 und 7.2 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 

8. Losentscheid 
Wird die Anzahl der Bewerber beim Teilnahmewettbewerb nach § 36 Abs. 1 UVgO begrenzt und die 
Höchstzahl an geeigneten Bewerber überschritten, so werden die geeigneten Bewerber durch Losen aus-
gewählt. 

Bei wertungsgleichen Angeboten folgt die Zuschlagsentscheidung den von der Auftraggeberin festgelegten 
Maßgaben. Die Auftraggeberin behält sich vor, das Los entscheiden zu lassen. 

9. Sonderregelung für Rahmenvereinbarungen 
Für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund einer Rahmenvereinbarung gelten diese 
Bewerbungsbedingungen mit folgender Maßgabe: 

9.1 Das Angebot darf nur enthalten 
- die Angabe der Preise bzw. der Stundenlohnverrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten, 
- sonstige in den Vergabeunterlagen geforderte Erklärungen, Angaben und Nachweise.  

Auf Verlangen der Vergabestelle hat der Bieter die Urkalkulation zum geforderten Zeitpunkt vorzulegen.  

9.2 Nebenangebote (Nr. 4) sind bei Rahmenvereinbarungen nicht zuzulassen. 

10. Verhandlungsvergabe 

Soweit eine Verhandlung über die Angebote zulässig ist, behält sich die Vergabestelle gem. § 12 Abs. 4 
UVgO vor, den Zuschlag zu erteilen, auch ohne zuvor verhandelt zu haben. 



VOL Teil B
Allgemeine Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Leistungen
(VOL/B)

- Fassung 2003 -

Präambel

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen sind bestimmt für Verträge über Leistun-
gen, insbesondere für Dienst-, Kauf- und Werk-
verträge sowie für Verträge über die Lieferung 
herzustellender  oder  zu  erzeugender  bewegli-
cher Sachen.

§ 1 Art und Umfang der Leistungen

1. Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen 
werden durch den Vertrag bestimmt.
2.  Bei  Widersprüchen im Vertrag  gelten nach-
einander
a) die Leistungsbeschreibung
b) Besondere Vertragsbedingungen
c) etwaige Ergänzende Vertragsbedingungen
d) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen
e)  etwaige  allgemeine  Technische  Vertragsbe-
dingungen
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen (VOL/B).

§ 2 Änderungen der Leistung

1. Der Auftraggeber kann nachträglich Änderun-
gen in der Beschaffenheit der Leistung im Rah-
men der Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers 
verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftrag-
nehmer unzumutbar.
2. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die 
Leistungsänderung, so hat er sie dem Auftrag-
geber  unverzüglich  schriftlich  mitzuteilen.  Teilt 
der Auftraggeber die Bedenken des Auftragneh-
mers nicht, so bleibt er für seine Angaben und 
Anordnungen verantwortlich. Zu einer gutachtli-
chen Äußerung ist  der Auftragnehmer nur auf-
grund eines gesonderten Auftrags verpflichtet.
3. Werden durch Änderung in der Beschaffen-
heit der Leistung die Grundlagen des Preises für 
die im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, 
so  ist  ein  neuer  Preis  unter  Berücksichtigung 
der Mehr- und Minderkosten zu vereinbaren. In 
der  Vereinbarung  sind  etwaige  Auswirkungen 
der Leistungsänderung auf sonstige Vertragsbe-
dingungen,  insbesondere  auf  Ausführungsfris-
ten, zu berücksichtigen. Diese Vereinbarung ist 
unverzüglich zu treffen.
4. (1) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne 
Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung 
vom  Vertrag  ausführt,  werden  nicht  vergütet. 
Solche Leistungen hat er auf Verlangen inner-
halb  einer  angemessenen  Frist  zurückzuneh-
men oder zu beseitigen,  sonst können sie auf 
seine  Kosten  und  Gefahr  zurückgesandt  oder 
beseitigt  werden. Eine Vergütung steht ihm je-
doch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistun-
gen nachträglich annimmt.
(2)  Weitergehende  Ansprüche  des  Auftragge-
bers bleiben unberührt.

§ 3 Ausführungsunterlagen

1. Die für die Ausführung erforderlichen Unterla-
gen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und 
rechtzeitig zu übergeben, soweit sie nicht allge-
mein zugänglich sind.
2. Die von den Vertragsparteien einander über-
lassenen Unterlagen  dürfen  ohne  Zustimmung 
des  Vertragspartners  weder  veröffentlicht,  ver-
vielfältigt noch für einen anderen als den verein-
barten Zweck genutzt werden. Sie sind, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, auf Verlangen zu-
rückzugeben.

§ 4 Ausführung der Leistung

1. (1) Der Auftragnehmer hat die Leistung unter 
eigener  Verantwortung nach dem Vertrag aus-
zuführen. Dabei hat er die Handelsbräuche, die 
anerkannten Regeln der Technik sowie die ge-
setzlichen  Vorschriften  und  behördlichen  Be-
stimmungen zu beachten.
(2) Der Auftragnehmer ist  für die Erfüllung der 
gesetzlichen,  behördlichen  und  berufsgenos-
senschaftlichen Verpflichtungen gegenüber sei-
nen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist 
ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarun-
gen und Maßnahmen zu treffen,  die  sein Ver-
hältnis zu seinen Arbeitnehmern regeln.
2. (1) Ist mit dem Auftraggeber vereinbart, dass 
er  sich  von  der  vertragsgemäßen  Ausführung 
der Leistung unterrichten kann, so ist ihm inner-
halb  der  Geschäfts-  oder  Betriebsstunden  zu 
den Arbeitsplätzen,  Werkstätten und Lagerräu-
men,  in  denen  die  Gegenstände  der  Leistung 
oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür be-
stimmten Stoffe gelagert werden, Zutritt zu ge-
währen. Auf Wunsch sind ihm die zur Unterrich-
tung erforderlichen Unterlagen zur Einsicht vor-
zulegen und die entsprechenden Auskünfte zu 
erteilen.
(2) Dabei hat der Auftraggeber keinen Anspruch 
auf  Preisgabe  von  Fabrikations-  oder  Ge-
schäftsgeheimnissen des Auftragnehmers.
(3) Alle bei der Besichtigung oder aus den Un-
terlagen und der sonstigen Unterrichtung erwor-
benen  Kenntnisse  von  Fabrikations-  oder  Ge-
schäftsgeheimnissen sind vertraulich zu behan-
deln. Bei Missbrauch haftet der Auftraggeber.
3.  Für die  Qualität  der  Zulieferungen des Auf-
traggebers sowie für die von ihm vereinbarten 
Leistungen anderer haftet der Auftraggeber, so-
weit nichts anderes vereinbart ist. Der Auftrag-
nehmer hat die Pflicht, dem Auftraggeber die bei 
Anwendung  der  verkehrsüblichen  Sorgfalt  er-
kennbaren  Mängel  der  Zulieferungen des Auf-
traggebers und der vom Auftraggeber vereinbar-
ten Leistungen anderer  unverzüglich  schriftlich 
mitzuteilen. Unterlässt er dies, so übernimmt er 
damit die Haftung.
4.  Der  Auftragnehmer darf  die  Ausführung der 
Leistung oder wesentlicher Teile davon nur mit 
vorheriger  Zustimmung  des  Auftraggebers  an 
andere übertragen. Die Zustimmung ist nicht er-
forderlich bei unwesentlichen Teilleistungen oder 
solchen Teilleistungen, auf die der Betrieb des 
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Diese Be-
stimmung darf nicht zum Nachteil des Handels 
ausgelegt werden.

§ 5 Behinderung und Unterbrechung der 
Leistung

1.  Glaubt  sich  der  Auftragnehmer  in  der  ord-
nungsgemäßen Ausführung der Leistung behin-
dert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann un-
terbleiben, wenn die Tatsachen und deren hin-
dernde Wirkung offenkundig sind.
2. (1) Die Ausführungsfristen sind angemessen 
zu verlängern, wenn die Behinderung im Betrieb 
des Auftragnehmers durch höhere Gewalt,  an-
dere  vom Auftragnehmer  nicht  zu  vertretende 
Umstände, Streik oder durch rechtlich zulässige 
Aussperrung verursacht worden ist. Gleiches gilt 
für solche Behinderungen von Unterauftragneh-
mern und Zulieferern, so-weit und solange der 
Auftragnehmer tatsächlich oder rechtlich gehin-
dert ist, Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.
(2) Falls nichts anderes vereinbart ist, sind die 
Parteien, wenn eine nach Absatz 1 vom Auftrag-
nehmer nicht zu vertretende Behinderung länger 
als drei  Monate seit Zugang der Mitteilung ge-
mäß Nr. 1 Satz 1 oder Eintritt des offenkundigen 
Ereignisses gemäß Nr. 1 Satz 2 dauert berech-
tigt,  binnen  30  Tagen nach  Ablauf  dieser  Zeit 
durch schriftliche Erklärung den Vertrag mit so-
fortiger  Wirkung  zu  kündigen  oder  ganz  oder 
teilweise von ihm zurückzutreten.

3. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, 
hat der Auftragnehmer unter schriftlicher Mittei-
lung  an  den  Auftraggeber  die  Ausführung  der 
Leistung unverzüglich wieder aufzunehmen.

§ 6 Art der Anlieferung und Versand

Der Auftragnehmer hat, soweit der Auftraggeber 
die  Versandkosten  gesondert  trägt,  unter  Be-
achtung der  Versandbedingungen des Auftrag-
gebers dessen Interesse sorgfältig  zu wahren. 
Dies  bezieht  sich  insbesondere  auf  die  Wahl 
des Beförderungsweges, die Wahl und die Aus-
nutzung des Beförderungsmittels sowie auf die 
tariflich günstigste Warenbezeichnung.

§ 7 Pflichtverletzungen des Auftragnehmers

1. Im Fall von Pflichtverletzungen des Auftrag-
nehmers  finden  vorbehaltlich  der  Regelungen 
des §  14  VOL/B die  gesetzlichen  Vorschriften 
nach  Maßgabe  der  folgenden  Bestimmungen 
Anwendung.
2. (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber 
im Fall  leicht  fahrlässig  verursachter  Schäden 
aufgrund von Pflichtverletzungen den entgange-
nen Gewinn des Auftraggebers nicht zu erset-
zen. Die Pflicht zum Ersatz dieser Schäden ist 
ebenfalls  ausgeschlossen,  wenn  der  Verzug 
durch  Unterauftragnehmer  verursacht  worden 
ist,  die  der  Auftraggeber  dem  Auftragnehmer 
vorgeschrieben hat.
(2)  Darüber  hinaus  kann  die  Schadensersatz-
pflicht im Einzelfall weiter begrenzt werden. Da-
bei sollen branchenübliche Lieferbedingungen z. 
B.  dann  berücksichtigt  werden,  wenn die  Haf-
tung summenmäßig oder auf die Erstattung von 
Mehraufwendungen  für  Ersatzbeschaffungen 
beschränkt werden soll.
(3)  Macht  der  Auftraggeber  Schadensersatz 
statt  der  ganzen Leistung oder  anstelle  davon 
Aufwendungsersatz geltend, so ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet,  die  ihm überlassenen Un-
terlagen (Zeichnungen, Berechnungen usw.) un-
verzüglich zurückzugeben. Der Auftraggeber hat 
dem Auftragnehmer  unverzüglich  eine  Aufstel-
lung über die Art seiner Ansprüche mitzuteilen. 
Die Mehrkosten für die Ausführung der Leistung 
durch  einen  Dritten  hat  der  Auftraggeber  dem 
Auftragnehmer innerhalb von 3 Monaten  nach 
Abrechnung  mit  dem  Dritten  mitzuteilen.  Die 
Höhe der übrigen Ansprüche hat der Auftragge-
ber  dem  Auftragnehmer  unverzüglich  anzuge-
ben.
(4) Macht der Auftraggeber bei bereits teilweise 
erbrachter Leistung Ansprüche auf Schadenser-
satz statt der Leistung oder anstelle davon Auf-
wendungsersatz  nur  wegen  des  noch  ausste-
henden Teils  der  Leistung  geltend,  so hat  der 
Auftragnehmer  dem Auftraggeber  unverzüglich 
eine  prüfbare  Rechnung  über  den  bereits  be-
wirkten Teil der Leistung zu über-mitteln. Im Üb-
rigen findet Absatz 3 Anwendung.
3. Übt der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht aus, 
finden Nr.  2  Absatz  3 Sätze 1 und 4 entspre-
chende Anwendung; bei teilweisem Rücktritt gilt 
zusätzlich Nr. 2 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.
4. (1) Gerät der Auftragnehmer in Verzug, setzt 
der Auftraggeber  dem Auftragnehmer vor  Aus-
übung des Rücktrittsrechtes eine angemessene 
Frist zur Leistung oder Nacherfüllung.
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlan-
gen des Auftragnehmers zu erklären, ob er we-
gen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag 
zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Diese 
Anfrage ist vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 zu 
stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auf-
tragnehmer bleibt dieser zur Leistung berechtigt.
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§ 8 Lösung des Vertrags durch den Auftrag-
geber

1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurück-
treten oder den Vertrag mit  sofortiger  Wirkung 
kündigen,  wenn über  das  Vermögen des  Auf-
tragnehmers  das  Insolvenzverfahren  oder  ein 
vergleichbares  gesetzliches  Verfahren  eröffnet 
oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag 
mangels Masse abgelehnt worden ist  oder die 
ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags da-
durch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlun-
gen nicht nur vorübergehend einstellt.
2. Der Auftraggeber kann auch vom Vertrag zu-
rücktreten oder den Vertrag mit  sofortiger Wir-
kung kündigen, wenn sich der Auftragnehmer in 
bezug  auf  die  Vergabe  an  einer  unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen betei-
ligt hat.
3. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leis-
tung,  soweit  der  Auftraggeber  für  sie  Verwen-
dung hat, nach den Vertragspreisen oder nach 
dem Verhältnis des geleisteten Teils zu der ge-
samten vertraglichen Leistung auf der Grundla-
ge  der  Vertragspreise  abzurechnen;  die  nicht 
verwendbare Leistung wird dem Auftragnehmer 
auf dessen Kosten zurückgewährt.
4.  Die sonstigen gesetzlichen  Rechte und An-
sprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

§ 9 Verzug des Auftraggebers, Lösung des 
Vertrags durch den Auftragnehmer

1.  Im Fall  des  Verzugs  des  Auftraggebers  als 
Schuldner und als Gläubiger finden die gesetzli-
chen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen Anwendung.
2.  (1)  Unterlässt  der  Auftraggeber  ohne  Ver-
schulden eine ihm nach dem Vertrag obliegende 
Mitwirkung  und  setzt  er  dadurch  den  Auftrag-
nehmer  außerstande,  die  Leistung  vertragsge-
mäß zu erbringen, so kann der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber  zur  Erfüllung  dieser  Mitwir-
kungspflicht eine angemessene Frist setzen mit 
der Erklärung, dass er sich vorbehalte, den Ver-
trag mit  sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn 
die Mitwirkungspflicht nicht bis zum Ablauf der 
Frist erfüllt werde.
(2) Im Fall der Kündigung sind bis dahin bewirk-
te Leistungen nach den Vertragspreisen abzu-
rechnen. Im Übrigen hat der Auftragnehmer An-
spruch  auf  eine  angemessene Entschädigung, 
deren Höhe in entsprechender Anwendung von 
§ 642 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu 
bestimmen ist.
3.  Ansprüche  des  Auftragnehmers  wegen 
schuldhafter  Verletzung  von  Mitwirkungspflich-
ten durch den Auftraggeber bleiben unberührt.

§ 10 Obhutspflichten

Der Auftragnehmer hat bis zum Gefahrübergang 
die von ihm ausgeführten Leistungen und die für 
die Ausführung übergebenen Gegenstände vor 
Beschädigungen oder Verlust zu schützen.

§ 11 Vertragsstrafe

1. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten 
die §§ 339 bis 345 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches. Eine angemessene Obergrenze ist festzu-
legen.
2. Ist die Vertragsstrafe für die Überschreitung 
von  Ausführungsfristen  vereinbart,  darf  sie  für 
jede vollendete Woche höchstens 1/2 vom Hun-
dert  des Wertes desjenigen Teils  der Leistung 
betragen, der nicht genutzt werden kann. Diese 
beträgt  maximal  8  %  .  Ist  die  Vertragsstrafe 
nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; 
ist  sie nach Wochen bemessen,  so wird jeder 
Werktag  einer  angefangenen  Woche  als  1/6 
Woche gerechnet.
Der Auftraggeber kann Ansprüche aus verwirk-
ter  Vertragsstrafe  bis  zur  Schlusszahlung  gel-

tend machen.

§ 12 Güteprüfung

1. Güteprüfung ist die Prüfung der Leistung auf 
Erfüllung  der  vertraglich  vereinbarten  techni-
schen  und  damit  verbundenen  organisatori-
schen  Anforderungen  durch  den  Auftraggeber 
oder  seinen gemäß Vertrag benannten Beauf-
tragten. Die Abnahme bleibt davon unberührt.
2. Ist im Vertrag eine Vereinbarung über die Gü-
teprüfung getroffen, die Bestimmungen über Art, 
Umfang  und  Ort  der  Durchführung  enthalten 
muss,  so gelten ergänzend hierzu,  falls nichts 
anderes  vereinbart  worden  ist,  die  folgenden 
Bestimmungen:
a)  Auch  Teilleistungen  können  auf  Verlangen 
des Auftraggebers oder Auftragnehmers geprüft 
werden,  insbesondere in  den Fällen, in denen 
die  Prüfung durch die  weitere Ausführung we-
sentlich erschwert oder unmöglich würde.
b)  Der  Auftragnehmer  hat  dem  Auftraggeber 
oder dessen Beauftragten den Zeitpunkt der Be-
reitstellung der Leistung oder Teilleistungen für 
die vereinbarten Prüfungen rechtzeitig schriftlich 
anzuzeigen. Die Parteien legen dann unverzüg-
lich eine Frist fest, innerhalb derer die Prüfun-
gen durchzuführen sind. Verstreicht diese Frist 
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat  ungenutzt,  kann  der  Auftragnehmer  dem 
Auftraggeber  eine angemessene Nachfrist  set-
zen mit der Forderung, entweder innerhalb der 
Nachfrist die Prüfungen durchzuführen oder zu 
erklären, ob der Auftraggeber auf die Güteprü-
fung verzichtet. Führt der Auftraggeber die Prü-
fungen nicht innerhalb der Nachfrist durch und 
verzichtet  der  Auftraggeber  auf  die  Prüfungen 
nicht,  so hat er  nach dem Ende der  Nachfrist 
Schadensersatz nach den Vorschriften über den 
Schuldnerverzug zu leisten.
c) Der Auftragnehmer hat die zur Güteprüfung 
erforderlichen Arbeitskräfte, Räume, Maschinen, 
Geräte, Prüf- und Messeinrichtungen sowie Be-
triebsstoffe zur Verfügung zu stellen.
d) Besteht aufgrund der Güteprüfung Einverneh-
men über die Zurückweisung der Leistung oder 
von Teilleistungen als nicht vertragsgemäß, so 
hat der Auftragnehmer diese durch vertragsge-
mäße zu ersetzen.
e) Besteht kein Einvernehmen über die Zurück-
weisung der Leistung aufgrund von Meinungs-
verschiedenheiten  über  das  angewandte  Prüf-
verfahren, so kann der Auftragnehmer eine wei-
tere Prüfung durch eine mit  dem Auftraggeber 
zu  vereinbarende  Prüfstelle  verlangen,  deren 
Entscheidung  endgültig  ist.  Die hierbei  entste-
henden Kosten trägt der unterliegende Teil.
f)  Der  Auftraggeber  hat  vor  Auslieferung  der 
Leistung  einen  Freigabevermerk  zu  erteilen. 
Dieser  ist  die  Voraussetzung  für  die  Ausliefe-
rung an den Auftraggeber.
g) Der Vertragspreis enthält die Kosten, die dem 
Auftragnehmer  durch  die  vereinbarte  Güteprü-
fung entstehen. Entsprechend der Güteprüfung 
unbrauchbar gewordene Stücke werden auf die 
Leistung nicht angerechnet.

§ 13 Abnahme

1. (1) Für den Übergang der Gefahr gelten, so-
weit nichts anderes vereinbart  ist, die gesetzli-
chen Vorschriften.
(2)  Wenn der  Versand oder die  Übergabe der 
fertiggestellten  Leistung  auf  Wunsch  des  Auf-
traggebers über  den im Vertrag vorgesehenen 
Termin hinausgeschoben wird,  so  geht,  sofern 
nicht  ein  anderer  Zeitpunkt  vereinbart  ist,  für 
den Zeitraum der Verschiebung die Gefahr auf 
den Auftraggeber über.
2. (1) Abnahme ist die Erklärung des Auftragge-
bers, dass der Vertrag der Hauptsache nach er-
füllt ist. Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen 
oder vertraglich vereinbart, hat der Auftraggeber 
innerhalb  der  vorgesehenen  Frist  zu  erklären, 
ob er die Leistung abnimmt.

Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann 
der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern, 
wenn der Auftragnehmer seine Pflicht zur Besei-
tigung des Mangels ausdrücklich anerkennt.
Bei  Nichtabnahme  gibt  der  Auftraggeber  dem 
Auftragnehmer  die  Gründe bekannt  und  setzt, 
sofern insbesondere eine Nacherfüllung möglich 
und beiden Parteien zumutbar ist, eine Frist zur 
erneuten  Vorstellung  zur  Abnahme,  unbescha-
det des Anspruchs des Auftraggebers aus der 
Nichteinhaltung  des  ursprünglichen  Erfüllungs-
zeitpunkts.
(2)  Mit  der  Abnahme  entfällt  die  Haftung  des 
Auftragnehmers  für  erkannte  Mängel,  soweit 
sich der Auftraggeber nicht die Geltendmachung 
von Rechten wegen eines bestimmten Mangels 
vorbehalten hat.
(3) Hat der Auftraggeber die Leistung in Benut-
zung genommen, so gilt  die Abnahme mit  Be-
ginn der Benutzung als erfolgt, soweit nichts an-
deres vereinbart ist.
(4)  Bei  der  Abnahme von  Teilen  der  Leistung 
gelten die vorstehenden Absätze entsprechend.
3.  Der  Auftraggeber  kann  dem Auftragnehmer 
eine angemessene Frist setzen um Sachen, die 
der  Auftraggeber  als  nicht  vertragsgemäß  zu-
rückgewiesen hat, fortzuschaffen. Nach Ab-lauf 
der Frist kann er diese Sachen unter möglichs-
ter Wahrung der Interessen des Auftragnehmers 
auf dessen Kosten veräußern.

§ 14 Mängelansprüche und Verjährung

1. Ist ein Mangel auf ein Verlangen des Auftrag-
gebers nach Änderung der  Beschaffenheit  der 
Leistung (§ 2 Nr. 1), auf die von ihm gelieferten 
oder vorgeschriebenen Stoffe oder von ihm ge-
forderten Vorlieferungen eines anderen zurück-
zuführen, so ist der Auftragnehmer von Ansprü-
chen aufgrund dieser Mängel frei, wenn er die 
schriftliche Mitteilung nach § 2 Nr. 2 oder § 4 Nr. 
3 erstattet hat oder wenn die vom Auftraggeber 
gelieferten Stoffe mit Mängeln behaftet sind, die 
bei  Anwendung verkehrsüblicher  Sorgfalt  nicht 
erkennbar waren.
2. Für die Mängelansprüche gelten die gesetzli-
chen Vorschriften mit folgenden Maßgaben:
a)  Weist  die  Leistung  Mängel  auf,  so ist  dem 
Auftragnehmer zunächst Gelegenheit zur Nach-
erfüllung innerhalb  angemessener  Frist  zu ge-
währen.  Alle  diejenigen  Teile  oder  Leistungen 
sind nach Wahl des Auftragnehmers unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu 
erbringen,  die  innerhalb  der  Verjährungsfrist 
einen  Sachmangel  aufweisen,  soweit  dessen 
Ursache  bereits  im Zeitpunkt  des Gefahrüber-
gangs vorlag.
Nach  Ablauf  der  Frist  zur  Nacherfüllung  kann 
der  Auftraggeber  die  Mängel  auf  Kosten  des 
Auftragnehmers  selbst  beseitigen  oder  durch 
einen Dritten beseitigen lassen.
Der Auftraggeber kann eine angemessene Frist 
auch mit dem Hinweis setzen, dass er die Be-
seitigung des Mangels nach erfolglosem Ablauf 
der Frist ablehne; in diesem Fall kann der Auf-
traggeber nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen
1. die Vergütung mindern oder vom Vertrag zu-
rücktreten sowie
2. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen verlangen.
b)  Ein  Anspruch  des  Auftraggebers  auf  Scha-
densersatz  bezieht  sich  auf  den  Schaden am 
Gegenstand des Vertrages selbst, es sei denn,
aa) der entstandene Schaden ist durch Vorsatz 
oder  grobe  Fahrlässigkeit  des  Auftragnehmers 
selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner 
Erfüllungsgehilfen (§ 278 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches) verursacht,
bb) der Schaden ist durch die Nichterfüllung ei-
ner Garantie für die Beschaffenheit der Leistung 
verursacht oder
cc) der Schaden resultiert aus einer Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit der Auftragnehmer nicht nach aa) – cc) 
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haftet, ist der Anspruch auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen begrenzt auf den Wert der vom 
Mangel betroffenen Leistung.
Die  Schadens-  und  Aufwendungsersatzpflicht 
gemäß  aa)  entfällt,  wenn  der  Auftragnehmer 
nachweist,  dass Sabotage  vorliegt,  oder  wenn 
der Auftraggeber  die Erfüllungsgehilfen gestellt 
hat oder wenn der Auftragnehmer auf die Aus-
wahl der Erfüllungsgehilfen einen entscheiden-
den Einfluss nicht ausüben konnte.
c)  Der  Auftraggeber  kann  dem Auftragnehmer 
eine  angemessene  Frist  setzen,  mangelhafte 
Sachen  fortzuschaffen.  Nach  Ablauf  der  Frist 
kann er  diese Sachen unter möglichster  Wah-
rung  der  Interessen  des  Auftragnehmers  auf 
dessen Kosten veräußern.
d)  Für  vom  Auftraggeber  unsachgemäß  und 
ohne  Zustimmung  des  Auftragnehmers  vor--
genommene Änderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten  und  deren  Folgen  haftet  der  Auftrag-
nehmer nicht.
3.  Soweit  nichts  anderes  vereinbart  ist,  gelten 
für die Verjährung der Mängelansprüche die ge-
setzlichen  Fristen  des  Bürgerlichen  Gesetzbu-
ches.  Andere  Regelungen  sollen  vorgesehen 
werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leis-
tung erforderlich ist; hierbei können die in dem 
jeweiligen  Wirtschaftszweig  üblichen  Regelun-
gen in Betracht gezogen wer-den. Der Auftrag-
geber  hat  dem  Auftragnehmer  Mängel  unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.

§ 15 Rechnung

1.  (1)  Der  Auftragnehmer  hat  seine  Leistung 
nachprüfbar  abzurechnen.  Er  hat  dazu  Rech-
nungen übersichtlich aufzustellen und dabei die 
im Vertrag vereinbarte Reihenfolge der Posten 
einzuhalten,  die  in  den  Vertragsbestandteilen 
enthaltenen  Bezeichnungen zu  verwenden so-
wie gegebenenfalls sonstige im Vertrag festge-
legte Anforderungen an Rechnungsvordrucke zu 
erfüllen und Art und Umfang der Leistung durch 
Belege in  allgemein üblicher Form nachzuwei-
sen.  Rechnungsbeträge,  die  für  Änderungen 
und Ergänzungen zu zahlen sind, sollen unter 
Hinweis auf die getroffenen Vereinbarungen von 
den übrigen getrennt aufgeführt oder besonders 
kenntlich gemacht werden.
(2) Wenn vom Auftragnehmer nicht anders be-
zeichnet, gilt  diese Rechnung als Schlussrech-
nung.
2.  Wird eine prüfbare  Rechnung gemäß Nr.  1 
trotz  Setzung  einer  angemessenen  Frist  nicht 
eingereicht, so kann der Auftraggeber die Rech-
nung auf Kosten des Auftragnehmers für diesen 
aufstellen, wenn er dies angekündigt hat.

§ 16 Leistungen nach 
Stundenverrechnungssätzen

1. Leistungen werden zu Stundenverrechnungs-
sätzen nur bezahlt,  wenn dies im Vertrag vor-
gesehen ist oder wenn sie vor Beginn der Aus-
führung  vom Auftraggeber  in  Auftrag  gegeben 
worden sind.
2. Dem Auftraggeber sind Beginn und Beendi-
gung von derartigen  Arbeiten  anzuzeigen.  So-
weit nichts anderes vereinbart ist, sind über die 
Arbeiten nach Stundenverrechnungssätzen wö-
chentlich Listen einzureichen, in denen die ge-
leisteten  Arbeitsstunden  und  die  etwa  beson-
ders zu vergütenden Roh- und Werkstoffe, Hilfs- 
und Betriebsstoffe sowie besonders vereinbarte 
Vergütungen für  die  Bereitstellung  von  Gerüs-
ten, Werkzeugen, Geräten, Maschinen und der-
gleichen aufzuführen sind.
3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Lis-
ten  wöchentlich,  erstmalig  12  Werktage  nach 
Beginn, einzureichen.

§ 17 Zahlung

1. Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt 
nach Erfüllung der Leistung. Sie kann früher ge-

mäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen er-
folgen.  Fehlen  solche  Vereinbarungen,  so  hat 
die Zahlung des Rechnungsbetrages binnen 30 
Tagen  nach  Eingang der  prüfbaren  Rechnung 
zu erfolgen. Die Zahlung geschieht in der Regel 
bargeldlos.  Maßgebend  für  die  Rechtzeitigkeit 
ist  der  Zugang  des  Überweisungsauftrages 
beim Zahlungsinstitut des Auftraggebers.
2.  Sofern  Abschlagszahlungen vereinbart  sind, 
sind  sie  in  angemessenen  Fristen  auf  Antrag 
entsprechend dem Wert der erbrachten Leistun-
gen in vertretbarer Höhe zu leisten. Die Leistun-
gen  sind  durch  nachprüfbare  Aufstellungen 
nachzuweisen. Abschlagszahlungen gelten nicht 
als Abnahme von Teilen der Leistung.
3. Bleiben bei der Schlussrechnung Meinungs-
verschiedenheiten,  so  ist  dem  Auftragnehmer 
gleichwohl der ihm unbestritten zustehende Be-
trag auszuzahlen.
4.  Die  vorbehaltlose  Annahme  der  als  solche 
gekennzeichneten  Schlusszahlung  schließt 
Nachforderungen aus.  Ein  Vorbehalt  ist  inner-
halb  von  zwei  Wochen  nach  Eingang  der 
Schlusszahlung zu erklären.
Ein Vorbehalt wird hinfällig, wenn nicht innerhalb 
eines weiteren Monats eine prüfbare Rechnung 
über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht 
oder, wenn dies nicht möglich ist, der Vorbehalt 
eingehend begründet wird.
5.  Werden nach Annahme der Schlusszahlung 
Fehler in den Unterlagen der Abrechnung fest-
gestellt, so ist die Schlussrechnung zu berichti-
gen. Solche Fehler sind Fehler in der Leistungs-
ermittlung und in der Anwendung der allgemei-
nen Rechenregeln, Komma- und Übertragungs- 
einschließlich  Seitenübertragungsfehler.  Auf-
traggeber  und  Auftragnehmer  sind verpflichtet, 
die sich daraus ergebenden Beträge zu erstat-
ten.

§ 18 Sicherheitsleistung

1. (1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind 
Sicherheitsleistungen  unter  den  Voraussetzun-
gen des § 14 VOL/A erst ab einem Auftragswert 
von 50.000,-- Euro zulässig. Wenn eine Sicher-
heitsleistung  vereinbart  ist,  gelten die  §§ 232-
240  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches,  soweit 
sich  aus  den  nachstehenden  Bestimmungen 
nichts anderes ergibt.
(2) Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemä-
ße Ausführung der Leistung und die Durchset-
zung von Mängelansprüchen sicherzustellen.
2. (1) Wenn im Vertrag nichts anderes verein-
bart ist, kann Sicherheit durch Hinterlegung von 
Geld oder durch Bürgschaft eines in der Euro-
päischen  Union oder  in  einem Staat,  der  Ver-
tragspartei  des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder Mitglied des WTO-
Dienstleistungsübereinkommens (GATS) ist, zu-
gelassenen  Kreditinstituts  oder  Kreditversiche-
rers geleistet  werden. Sofern der Auftraggeber 
im  Einzelfall  begründete  Bedenken  gegen  die 
Tauglichkeit des Bürgen hat, hat der Auftragneh-
mer die Tauglichkeit nach-zuweisen.
(2) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den 
verschiedenen  Arten  der  Sicherheit;  er  kann 
eine Sicherheit durch eine andere ersetzen.
3. Bei Bürgschaft durch andere als zugelassene 
Kreditinstitute oder Kreditversicherer ist Voraus-
setzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als 
tauglich anerkannt hat.
4. (1) Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich mit 
der ausdrücklichen Bestimmung, dass die Bürg-
schaft  deutschem Recht  unterliegt,  unter  Ver-
zicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit, der 
Anfechtbarkeit und der Vorausklage abzugeben 
(§§ 770, 771 des Bürgerlichen Gesetzbuches); 
sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und 
muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausge-
stellt sein. Die Bürgschaft muss unter den Vor-
aussetzungen von § 38 der Zivilprozessordnung 
die ausdrückliche Vereinbarung eines vom Auf-
traggeber  gewählten  inländischen  Gerichts-
stands für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit 

der Bürgschaftsvereinbarung sowie aus der Ver-
einbarung selbst enthalten.
(2) Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine 
Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung 
auf erstes Anfordern verpflichtet.
5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld 
geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag 
bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein 
Sperrkonto einzuzahlen, über das beide Partei-
en  nur  gemeinsam  verfügen  können.  Etwaige 
Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.
6. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 
18 Werktagen nach Vertragsschluss zu leisten, 
wenn nichts anderes vereinbart ist.
7. Der Auftraggeber hat eine Sicherheit entspre-
chend dem völligen oder teilweisen Wegfall des 
Sicherungszwecks unverzüglich zurückzugeben.

§ 19 Streitigkeiten

1.  Bei  Meinungsverschiedenheiten  sollen  Auf-
traggeber  und  Auftragnehmer  zunächst  versu-
chen, möglichst binnen zweier Monate eine güt-
liche Einigung herbeizuführen.
2.  Liegen  die  Voraussetzungen  für  eine  Ge-
richtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivilpro-
zessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit des Ver-
trages  und  aus  dem  Vertragsverhältnis  aus-
schließlich nach dem Sitz der für die Prozess-
vertretung des Auftraggebers zuständigen Stel-
le, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die auf-
traggebende Stelle ist auf Verlangen verpflichtet, 
die  den  Auftraggeber  im  Prozess  vertretende 
Stelle mitzuteilen.
3.  Streitfälle  berechtigen  den  Auftragnehmer 
nicht, die übertragenen Leistungen einzustellen, 
wenn der Auftraggeber erklärt, dass aus Grün-
den  besonderen  öffentlichen  Interesses  eine 
Fortführung der Leistung geboten ist.
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Zusätzliche Vertragsbedingungen  
für die Ausführung von Liefer- und Dienstleistungen 

Hinweis: Die Paragrafen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der Fassung vom 05.08.2003 - (BAnz. Nr. 178a). 

1. Art und Umfang der Leistungen (zu § 1) 
1.1 Die angebotenen Preise sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. Dem Preis ist der Umsatzsteuerbetrag im 

Angebot unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes hinzuzufügen (Vordruck Angebot). 

1.2 Durch die vereinbarten Preise sind im Zweifel sämtliche Leistungen des Auftragnehmers abgegolten, ein-
schließlich aller Nebenleistungen wie die Erstellung von Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen 
u. ä. in deutscher Sprache, der Transport inkl. Verpackung, Versicherung und Anlieferung an den bestim-
mungsgemäßen Leistungsort, das Aufstellen bzw. Installieren vor Ort und sonstige Kosten und Lasten wie 
Patentgebühren und Lizenzvergütungen. 

2. Änderungen der Leistung (zu § 2) 
2.1 Beansprucht der Auftragnehmer bei Leistungsänderungen oder anderen Anordnungen der Auftraggeberin 

eine höhere Vergütung, muss er das unverzüglich vor der Ausführung, möglichst der Höhe nach, schriftlich 
anzeigen. Die Vorschriften des § 132 GWB bzw. des § 47 UVgO bleiben unberührt. 

2.2 Sind Einheitspreise vereinbart, ist der Auftragnehmer bei marktgängigen Erzeugnissen verpflichtet, auf 
Verlangen der Auftraggeberin eine Mehrleistung bis zu 10 % der beauftragten Mengen auf Grundlage des 
vertraglichen Einheitspreises zu erbringen oder mit einer Minderung bis zu 10 % einverstanden zu sein. 
Dies gilt nicht für Rahmenvereinbarungen. 

2.3 Nummer 2.2 gilt nicht bei Minderleistungen, wenn nach Mengen gestaffelte Preise oder Rabatte wirksam 
gebunden sind. 

3. Ausführungsunterlagen (zu §§ 3, 4) 
3.1 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die die Auftraggeberin ausdrücklich als 

zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet hat. Die vertragliche Verantwortung und Haftung des Auftrag-
nehmers, insbesondere nach § 4 Nr. 1 Absatz 1 und § 14 VOL/B, werden hierdurch nicht eingeschränkt. 

3.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers gelten nur, soweit sie den Bedingungen der 
Auftraggeberin nicht widersprechen. Beinhalten sie – ggf. nach Auslegung – eine Änderung der Vergabe-
unterlagen, führt das zum Angebotsausschluss (§ 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO bzw. § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV). 

4. Ausführung der Leistung (zu §§ 4, 10) 
4.1 Der Auftragnehmer hat bei der Leistungsausführung stets die landesrechtlichen Regelungen im Hambur-

gischen Vergabegesetz (HmbVgG) vom 13.02.2006 (HmbGVBl. S. 57) in aktueller Fassung zu beachten.  

4.2 Solange der Vertrag nicht vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung der geforderten 
Nachweise, Angaben und Unterlagen (vgl. Vordruck Eignung) der Auftraggeberin unverzüglich mitzuteilen. 

4.3 Die Auftraggeberin ist befugt, sich von der vertragsgemäßen Leistungsausführung zu unterrichten. 

4.4 Der Auftragnehmer hat ihm zur Leistungsausführung überlassene Gegenstände vor unbefugtem Gebrauch 
zu schützen. 

4.5 Die Bewachung und Verwahrung des Besitzes des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen (inkl. 
Unterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw.) ist Sache des Auftragnehmers, auch wenn sich diese 
Gegenstände auf Grundstücken oder in Räumen der Auftraggeberin befinden. 

4.6 Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin spätestens zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs (Nr. 9.3) das 
Eigentum an dem geleisteten Gegenstand uneingeschränkt und frei von Rechten Dritter zu verschaffen. 

4.7 Ein Leistungsgegenstand ist an den von der Empfangsstelle bezeichneten Leistungsort (z.B. Räume, 
Grundstücksteile) zu liefern. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der die Bestellscheinnummer, 
das Geschäftszeichen, die Warenbezeichnung und das Lieferdatum enthält. 

4.8 Zu liefernde Geräte müssen den zum Lieferzeitpunkt geltenden Gesetzen, Normen und Standards entspre-
chen, insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz (Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem 
Markt, BGBl. I 2021, S. 3146) in der jeweiligen Fassung. 

4.9 Im Angebot benannte Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) oder Bezugsquellen darf der Auftragneh-
mer nicht ohne die vorherige Zustimmung der Auftraggeberin wechseln (Vordrucke Angebot und BWB). 
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5. Pflichtverletzungen (zu § 7) 
Hat die Auftraggeberin einem Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers gesetzlichen Schadensersatz zu leis-
ten, steht ihr der Rückgriff gegen den Auftragnehmer zu, soweit der Schaden durch den Auftragnehmer 
oder seine Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht wurde. Hat ein Verschulden der Auftraggeberin oder 
ihrer Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, ist § 254 BGB entsprechend anwendbar. 

6. Kündigung und Rücktritt (zu § 8) 
6.1. Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin unverzüglich mitzuteilen, wenn über sein Vermögen die Eröff-

nung eines Insolvenz- oder vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens beantragt wird. 

6.2. Die Auftraggeberin kann den Vertrag fristlos kündigen oder von ihm zurücktreten, wenn der Auftragnehmer 
eine Person, die auf Seiten der Auftraggeberin mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung 
des Vertrages befasst ist, oder ihr nahe stehenden Personen oder einem Dritten in ihrem Interesse einen 
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt. Den Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen 
von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.  

6.3. Die Auftraggeberin kann den Vertrag fristlos kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragneh-
mer oder seine Unterauftragnehmer schuldhaft gegen ihm obliegende Anforderungen oder Verpflichtungen 
aus den §§ 3, 3a, 5 oder 10 HmbVgG verstoßen. 

7. Vertragsstrafe (zu § 11) 
7.1 Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, wenn er schuldhaft gegen eine der 

Verpflichtungen aus den §§ 3, 3a, 5 und 10 HmbVgG verstößt. Dies gilt auch dann, wenn der Verstoß von 
einem seiner Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) zu vertreten ist. 

7.2 Die Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu 1 % der Abrechnungssumme. Die Summe aller zu zahlenden 
Vertragsstrafen wird auf maximal 5 % der Abrechnungssumme begrenzt. 

7.3 Vertragsstrafenvereinbarungen und Schadensersatzansprüche für die Überschreitung von Ausführungs-
fristen bleiben unberührt; hierbei werden die Vertragsstrafen auf die Schadensersatzansprüche angerech-
net. 

7.4 Der Anspruch auf eine vereinbarte Vertragsstrafe erlischt erst nach vorbehaltlos geleisteter Schlusszah-
lung. 

8. Güteprüfung (zu § 12) 
8.1 Zu einem Angebot eingereichte Muster und Proben (Vordruck BWB) müssen die in der Leistungsbeschrei-

bung bezeichnete Beschaffenheit haben. Sie verbleiben bis zur Vertragserfüllung als verbindliches Quali-
tätsmuster bei der Auftraggeberin. 

8.2 Fordert der Auftragnehmer die Muster und Proben nicht binnen eines Monats nach Vertragsende auf ei-
gene Kosten zurück, werden sie bis zum Stückwert von 10 Euro ohne Berechnung von der Auftraggeberin 
übernommen. Ab einem Stückwert von 10 Euro werden die Muster und Proben nach Vertragsende in Ab-
sprache mit den Vertragspartnern 
- entweder von der letzten Teillieferung abgesetzt, gegen Empfangsbestätigung an den Auftragnehmer 

ausgehändigt bzw. im Ausnahmefall auf dessen Kosten zurückgesandt, 
- oder anderen Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg überlassen. 

8.3 Verlangt die Auftraggeberin eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, hat sie die dadurch entstande-
nen Kosten des Auftragnehmers zu tragen. Zeigt die Güteprüfung, dass die gelieferten Waren nicht den 
Anforderungen entsprechen, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Güteprüfung zu tragen und die durch 
die Güteprüfung verbrauchten oder wertlos gewordenen Waren werden nicht vergütet. 

9. Abnahme (zu § 13) 
9.1 Bei Aufbauleistungen hat der Auftragnehmer die (Teil-) Abnahme rechtzeitig in Textform zu beantragen. 

9.2 Die Leistung gilt als abgenommen  
- bei Lieferungen: mit der vorbehaltlosen Schlusszahlung oder  
- bei Aufbauleistungen: 12 Werktage nach Eingang des in Textform gestellten Antrages auf Abnahme, 

soweit die Auftraggeberin die Abnahme nicht verweigert. 

9.3 Die Gefahr geht auf die Auftraggeberin über  
- bei Lieferungen: mit der Entgegennahme durch die Empfangsstelle oder  
- bei Aufbauleistungen: mit der Abnahme. 
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10. Mängelansprüche und Verjährung (zu § 14)  
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit Gefahrübergang (Nr. 9.3). Bei wiederkehrenden Leis-
tungen ist die Einzelleistung maßgeblich. 

11. Rechnung (zu § 15) 
11.1 Alle Rechnungen des Auftragnehmers müssen soweit vorhanden die Angaben zu PSP-Element, Sach-

konto und Mittelbindungsnummer enthalten, die bei der Auftragserteilung angegeben wurden. Ab einem 
Auftragswert von 1.000 Euro (ohne USt.) ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine Rechnungen an die FHH 
im Standardformat XRechnung elektronisch zu übermitteln; in Ausnahmefällen können Rechnungen auch 
als PDF oder im ZUGFeRD Format per E-Mail an den Zentralen Rechnungseingang der Freien und Han-
sestadt Hamburg übermittelt werden.  

11.2 Die Rechnung ist in Übereinstimmung mit dem Angebot mit den Preisen ohne Umsatzsteuer aufzustellen. 
Von den Preisen sind alle vereinbarten Nachlässe, Skonti usw. abzuziehen. Zum verbleibenden Netto-
Rechnungsbetrag sind der Umsatzsteuersatz und der Umsatzsteuerbetrag gesondert aufzuführen. Am 
Ende der Rechnung ist der geforderte Zahlbetrag einschließlich Umsatzsteuer zu nennen. 

11.3 Nach Vereinbarung können Teilrechnungen für selbstständige Teillieferungen/-leistungen eingereicht wer-
den. 

11.4 Wurden Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, sind der Umsatzsteuersatz und die darauf entfal-
lende Umsatzsteuer in der Rechnung offen auszuweisen. Diese Umsatzsteuerbeträge sind vom Gesamt-
betrag der Umsatzsteuer in der Schlussrechnung wieder abzusetzen. 

12. Zahlung (zu § 17) 
12.1 Der Rechnungsbetrag wird ausschließlich bargeldlos auf ein in der Rechnung angegebenes Konto gezahlt. 

12.2 Skontofristen beginnen mit dem Rechnungseingang (Eingangsdatum der E-Rechnung oder Eingangsda-
tum der E-Mail), jedoch  
- bei Aufbauleistungen: nicht vor dem Tag der Abnahme und  
- bei allen anderen Leistungen: nicht vor dem Tag der Erfüllung. 

12.3 Die Auftraggeberin ist berechtigt, mit allen Gegenforderungen – auch aus anderen Rechtsverhältnissen – 
aufzurechnen. Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftrag-
nehmer ein, dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder der FHH gegen Forderungen des 
Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerechnet werden. Dabei ist unerheblich, ob der Auf-
tragnehmer die Lieferungen oder Leistungen allein übernommen hat oder als gesamtschuldnerisch haften-
des Mitglied einer Bieter-/Arbeitsgemeinschaft. 

13. Sicherheitsleistung (zu § 18) 
13.1 Für die Vertragserfüllung kann eine Sicherheit in Höhe von fünf Prozent der Netto-Auftragssumme und für 

die Erfüllung von Mängelansprüchen eine Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Netto-Auftragssumme 
verlangt werden. Nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese maßgeblich. Sicherheitsbeträge wer-
den auf volle 10,- Euro nach unten abgerundet. 

13.2 Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung, behält die 
Auftraggeberin zehn Prozent von jeder Abschlagszahlung ein, bis die Höhe der Sicherheit erreicht ist. Wer-
den keine Abschlagszahlungen geleistet, wird die Sicherheit von der Abrechnungssumme einbehalten. 

13.3 Die Sicherheit wird nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche freigegeben, wenn während die-
ser Frist keine Mängel festgestellt werden. Werden Mängel vor Fristablauf festgestellt, bleibt die Sicherheit 
bis zur Mängelbeseitigung gesperrt.  

14. Streitigkeiten (zu § 19) 
14.1 Bei Meinungsverschiedenheiten ist zunächst die Entscheidung der für die Abnahme der Leistung zustän-

digen Stelle herbeizuführen. Deren Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht binnen 
eines Monats bei der Auftraggeberin schriftliche Einwendungen erhebt. 

14.2 Für die Auslegung des Vertrages ist der Vertragswortlaut in deutscher Sprache maßgeblich. Erklärungen 
und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. 

14.3 Die vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen der Vertragspartner regelt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

14.4 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Hamburg. 



 

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Altona 

Rechtsamt  

Beschaffungs- und Vergabecenter Altona  

Platz der Republik 1 

22765 Hamburg 

 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben  
gemäß Artikel 12 bis 14 der DSGVO im Vergabeverfahren 

Vorbemerkungen 

Die Vergabestellen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) haben öffentliche Aufträge und Konzessionen 
gemäß § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unter-
halb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) bzw. gemäß § 97 Abs. 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) zu vergeben.  

Im Rahmen der Vergabeverfahren und den daraus resultierenden Vertragsverhältnissen verarbeitet die FHH per-
sonenbezogene Daten von Bewerbern, Bietern und Vertragspartnern, indem sie diese zum Beispiel erhebt, spei-
chert, verwendet, übermittelt, zum Abruf bereitstellt oder löscht. Daten sind personenbezogen, wenn sie sich auf 
eine identifizierte bzw. identifizierbare natürliche Person beziehen. Keine personenbezogenen Daten sind anony-
misierte Daten. 

Im Folgenden werden Sie darüber informiert, welche personenbezogenen Daten bei wem erhoben werden und 
was mit diesen Daten gemacht wird. Außerdem werden Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen in Kenntnis 
gesetzt und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die jeweilige 
Behörde, in welche die Vergabestelle eingegliedert ist. Sie erreichen diese unter den nachfolgenden Kontaktda-
ten:

Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Altona 

Rechtsamt  

Beschaffungs- und Vergabecenter Altona  

Platz der Republik 1 

22765 Hamburg 

E-Mail: ausschreibungen@altona.hamburg.de 

Hinweis für elektronische Vergabeverfahren (e-Vergabe):  

Bitte beachten Sie, dass Fragen zum Inhalt oder Ablauf des Vergabeverfahrens ausschließlich über die Bieterkom-
munikation der E-Vergabe gestellt und nur über diese beantwortet werden dürfen.  

2. Wer ist Datenschutzbeauftragter? 

Zuständige/r Datenschutzbeauftragte/r ist:

Bezirksamt Hamburg-Nord  

Behördliche Datenschutzbeauftragte  

Kümmellstraße 7  

20249 Hamburg 

Tel. Nr.: +49 40 428 04 2028 

E-Mail: DSBderBezirke@hamburg-nord.hamburg.de 

 

mailto:ausschreibungen@altona.hamburg.de
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3. Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezogenen Daten verar-
beitet? 

Für die Beteiligung als Bewerber oder Bieter am Vergabeverfahren sowie die spätere Durchführung der daraus 
resultierenden Verträge werden personenbezogene Daten benötigt.  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist Voraussetzung für die Teilnahme am Vergabeverfahren und 
die daraus ggf. resultierende Begründung eines Vertragsverhältnisses. Unvollständige Angaben können zum 
Ausschluss vom Vergabeverfahren führen.  

Die erhobenen Daten werden unter anderem für die Kommunikation zwischen den Wettbewerbsteilnehmern und 
der Vergabestelle bzw. den späteren Vertragspartnern sowie für die Durchführung des Vergabeverfahrens und 
die spätere Vertragsabwicklung verwendet. Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur zum Zwe-
cke der Durchführung von Vergabeverfahren und im Falle der Auftragserteilung für die Vertragsdurchführung 
erhoben und verarbeitet.  

Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt im Bieterportal bei Registrierung und Angebotsabgabe. Die Da-
tenangabe bei Registrierung ist erforderlich, um ein Angebot, einen Teilnahmeantrag oder eine Interessenbekun-
dung abzugeben (Einzelheiten zu den im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten entnehmen Sie bitte dem 
Punkt „Datenschutz“ auf der Startseite des Bieterportals https://bieterportal.hamburg.de).

Weitere personenbezogene Daten sind ggf. bei der Abgabe eines Angebots, eines Teilnahmeantrags oder einer 
Interessenbekundung anzugeben. Im Einzelfall werden personenbezogene Daten bei Dritten erhoben, soweit sie 
gesetzlich zur Mitteilung verpflichtet bzw. berechtigt sind oder Ihre Einwilligung vorliegt (z.B. werden Daten vom 
Gewerbezentralregister oder von Wirtschaftsauskunfteien abgefragt).  

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c bzw. e i.V.m. Art. 6 Abs. 3 
DSGVO und § 58 LHO sowie § 4 HmbDSG, GWB, VgV und UVgO, GRfW u. a. 

4. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 

Es werden insbesondere folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

• Identifikations- und Kontaktangaben 

Beispiel: Vor- und Nachname der zuständigen Ansprechpersonen, Adresse/Sitz des Unternehmens, Nummer des Eintrags 
im Handelsregister/bei der Handwerkskammer 

• Angaben zur Überprüfung der Bietereignung 

Beispiel: im Rahmen der Eignungsprüfung etwa Daten zur Überprüfung von Referenzen, Schul- und Berufsausbildung, 
Berufserfahrung der eingesetzten Mitarbeiter/innen u.ä. 

• Erhebung von Daten bei Dritten 

Beispiel: Gewerbezentralregisterauskünfte, Wirtschaftsauskünfte von Auskunfteien u.ä. 

5. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden? 

Alle personenbezogenen Daten dürfen nur dann an andere Personen oder Behörden, öffentliche oder nicht-öf-
fentliche Stellen übermittelt werden, wenn Sie der Übermittlung zugestimmt haben oder die Übermittlung gesetz-
lich zugelassen ist. Im Rahmen des Vergabeverfahrens und ggf. der Vertragsdurchführung werden ihre perso-
nenbezogenen Daten an folgende Stellen weitergegeben: 

• Dienststellen der FHH 

Bei Rahmenvereinbarungen werden vertraglich abrufberechtigte Dienststellen (i.d.R. Kernverwaltung und 
Hochschulen sowie teilweise öffentliche Unternehmen) per Rundschreiben über das Ergebnis der Ausschrei-
bung informiert und zum Abruf aus dem Rahmenvertrag verpflichtet. Hierbei werden der Name des erfolgrei-
chen Bieters, der Name des zuständigen Ansprechpartners sowie die Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Fax, 
E-Mail) von der jeweiligen Vergabestelle an die Dienststellen übermittelt. 

Bei Einzelaufträgen werden diese Daten von der Vergabestelle an die Dienststelle des Bedarfsträgers über-
mittelt. 

• Sonstige Gremien  

Die Dienststellen der FHH haben bestimmte Vergabeverfahren z.B. dem Vergabeausschuss oder sonstigen 
Gremien vor der Zuschlagserteilung vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden den Deputierten oder 
Gremienmitgliedern neben Einzelheiten zum Ablauf des Verfahrens auch die Namen der beteiligten Bieter und 
die Ergebnisse der Angebotswertung mitgeteilt. 

https://bieterportal.hamburg.de/
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• Vergabekammern/Gerichte 

Die Vergabestelle ist im Fall von Nachprüfungsverfahren oder sonstiger rechtlicher Streitigkeiten verpflichtet, 
der Vergabekammer oder dem zuständigen Gericht die vollständige Vergabeakte vorzulegen. Der Antragstel-
ler eines Nachprüfungsverfahrens kann Akteneinsicht beantragen.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten unterliegen den Löschfristen der gesetzlichen Bestimmungen. Da-
nach dürfen Daten nur solange aufbewahrt werden, wie es zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen der im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen unter Beachtung von Aufbewahrungsfristen in Rechts- und Verwaltungsvorschriften erforderlich ist.  

Es gelten u.a. die gesetzlichen Verjährungsfristen nach §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die 
Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung (VV zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 
LHO – VV-ZBR) sowie die Aktenordnung der Freien und Hansestadt Hamburg.

7. Welche Rechte haben Sie? 

Ihnen stehen in Bezug auf Ihren personenbezogenen Daten verschiedene Rechte nach der Datenschutz-Grund-
verordnung zu. Einzelheiten ergeben sich aus Artikeln 15 bis 18, 21 und 77 DSGVO.  

• Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO) 

Unter den Voraussetzungen des Artikels 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre verarbeiteten personen-
bezogenen Daten vom Verantwortlichen verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzi-
sieren, um das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern.  

• Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie unverzüglich eine Berichtigung 
verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie unter Berücksichtigung der Zwecke der Verar-
beitung eine Vervollständigung verlangen. 

• Recht auf Löschung /„Recht auf Vergessenwerden“ (Artikel 17 DSGVO) 

Unter den Voraussetzungen des Artikels 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Da-
ten verlangen. Ob Sie die unverzügliche Löschung verlangen können, hängt u. a. davon ab, ob die betreffen-
den Daten von der zuständigen Vergabe- bzw. Dienststelle noch zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben oder 
rechtlicher Verpflichtungen benötigt werden. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie be-
treffenden Daten zu verlangen.  

• Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO) 

Sie haben unter den Voraussetzungen des Artikel 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Allerdings kann dem Widerspruch nicht nachgekommen werden, wenn der Verantwortliche 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

• Recht auf Beschwerde (Artikel 77 DSGVO) 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO verstößt, können Sie Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (der bzw. 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit) einlegen. Die Kontaktdaten der 
bzw. des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit lauten: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Ludwig-Erhard-Str. 22 

20459 Hamburg 

Tel.: (040) 4 28 54 – 40 40 

E-Fax: (040) 4 279 – 11 811 

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de
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